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normen und Handelsgrundsätzen. Staatsanwaltschaften, Polizei¬
behörden und Wirtschaftsverbände wandten sich um Gutachten an sie.

Neben der unmittelbaren Preisaufsicht erwuchsen der Reichsstelle
aus ihrer Stellung in m itten des gesamten deutschen
P r e i s p r ü f u n g s w e s e n s besondere Verwaltungsausgaben.
Zunächst in der Förderung der Errichtung von Landes-, Provinz- und
Bezirkspreisstellen. In Denkschriften an die maßgebenden Behörden
hat sie auf die Bedeutung solcher zusammenfassenden Zwischenstellcn
hingewiesen, die für eine ersprießliche Tätigkeit der örtlichen Preis¬
stellen unentbehrlich seien und vor allem auch für die Arbeiten und die
Materialbeschaffung der Reichsstellen wichtige Dienste zu leisten
hätten.

Die Ausdehnung des Netzes solcher Zwischenstellen zeugt für den
Erfolg dieser Bemühungen; und für die Bedeutung von großen
Zwischenstellen zeugt die an anderen Stellen zu besprechende frucht¬
bare Arbeit jener Landes- und Provinzstellen. Die Zusa mmen -
arbeit zwischen Reichsstelle, Landes- (Provinzial-) Stellen und
örtlichen Preisstellen ergab sich zunächst bei der Preisermittelung und
Preisüberwachung; die örtlichen Preisstellen sind zwar für den ört¬
lichen Bereich zunächst zuständig, aber häufig lassen sich die Unterlagen
der örtlichen Preise am Orte selbst nicht feststellen oder nachprüfen,
z. B. bei Markenartikeln, Kolonialwaren, Seefischen usw., wo die
Prüfung auf auswärtige Hersteller und Händler stößt und Nach¬
forschungen an anderen Orten, z. T. in anderen Provinzen und
Bundesstaaten, erforderlich macht. Es bildete sich die Praxis heraus,
die Reichspreisstelle mit der Ermittelung der Hersteller und Groß¬
händler, mit der Einforderung der Preisunterlagen und der Nach¬
prüfung der Rohstoffpreise zu betrauen; Bücherprüfung und sonstige
Beweiserhebung an Ort und Stelle verbleiben der örtlichen Preis¬
stelle. Soweit Landesstellen entstanden, ging der Verkehr und die
Ermittelung über diese. Ständige Konferenzen mit den Landes-,
Provinz- und Bezirkspreisstellen dienten dem Austausch von Er¬
fahrungen und der engen Berührung in allen wichtigen die Preis¬
überwachung betreffenden Fragen.

Ein umfassendes Aufgabengebiet der Reichspreisstelle bildete
sich im Auskunftsdienst heraus. Obschon nach der Bekannt¬
machung vom 25. September 1915 die Reichspreisstelle keine den
anderen Preisstellen übergeordnete Behörde ist — sie ist ihnen gleich¬
gestellt, nur ihr Aufgabenkreis ist anders —, hat sich doch von Anfang
an von Landes- und Ortsstellen her ein weitgehendes Vertrauens¬
verhältnis entwickelt; die Preisstellen gewöhnten sich, in der Reichs-
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